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Internet und Werbung – 
alter Wein in neuen Schläuchen?

von Rechtsanwalt Klaus Schräder* anlässlich des 75. Jubiläum von 
PRO HONORE e.V.**  im April 2000

Ein neues Medium, das derart viele neue Möglichkeiten und Chancen bietet, weckt selbstverständlich die Lust am Experiment. Vor den ungehemmten Tatendrang der Kreativen hat allerdings die Schöpfung die Juristen gesetzt. Dieses Medium zwingt allerdings selbst diesen Stand zum Umdenken, was nicht immer leicht fällt. Nie war der gern zitierte normative Zwang des Faktischen so stark wie hier, nur dass die Normen, vorläufig jedenfalls,  eher an Heraklits – alles fließt – ausgerichtet sind.

„Die Spitzbuben würden allerdings gefährlicher sein, oder es würde eine neue Art von Spitzbuben geben, wenn man einmal anfangen wollte die Rechte zu studieren, um zu stehlen, als man sie studiert, um ehrliche Leute zu schützen; es muss unstreitig zur Vollkommenheit der Gesetze beitragen, wenn es Spitzbuben gibt, die sie studieren, um ihnen mit heiler Haut auszuweichen.“ Das notierte Georg Christoph Lichtenberg im August 1776 in seinem Sudelbuch. Er muss schon etwas geahnt haben, und man darf vermuten, dass er – der Spaßvogel unter den großen Denkern – an diesem Medium seinen Spaß gehabt und selbigen mit und in ihm getrieben hätte. Doch wie es dem Anlass und dem Jubilar PRO HONORE gebührt, soll das Thema im folgenden Abriss honorig behandelt werden.

Kein Spiel ohne Grenzen

Das Internet mag von seiner Struktur anarchisch wirken, ein rechtsfreier Raum ist es keineswegs. Das gilt auch und sogar ganz besonders für den Bereich der Werbung. Fraglich kann allerdings im Einzelfall sein, welches Recht anzuwenden ist.

Für die Werbung im Internet gelten vor allem die allgemeinen Vor​schrif​ten des Wettbewerbsrechts sowie das Marken- und das Urheberrecht. Neben den Auseinandersetzungen um Internet-Adressen (okkupierte Do​mains) sind Konfliktpunkte vor allem massenhaft versandte Werbe-E-Mails und unerwünschte Verknüpfungen z.B. über Hyperlinks.

Soweit deutsches Recht Anwendung findet, sind vor allem die §§ 1 u. 3 UWG, die Preisangabenverordnung, die Bestimmungen des Markenrechts und das Urheberrechtsgesetz zu beachten. Ferner kommen im Einzelfall noch der Mediendienste-Staatsvertrag der Länder
, das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz
, insbesondere hieraus Art. 1 und 2, das Teledienstgesetz (TDG) und das Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG), sowie das Heilmittelwerbegesetz und berufsspezifische Vorschriften in Betracht.

Darüber hinaus sind, insbesondere im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs, aber keineswegs nur dort, die allgemeinen Bestimmungen des Verbraucherschutzes und des Datenschutzes einzuhalten.

Die Netiquette als Verhaltenskodex

Daneben kann unabhängig von ihrer Verbindlichkeit im Einzelfall die so genannte Netiquette (Network Etiquette) zumindest als Verhaltensmaßstab und Verkehrssitte regelmäßig eine Rolle spielen
. Sie ist nicht einheitlich formuliert und entwickelt sich für die verschiedenen Darbietungs- und Nutzungsformen laufend weiter. 

Die Netiquette bildet einen Mindeststandard und wird vor allem im Rahmen der Selbstregulierung durchgesetzt. Das mag im Einzelfall auf ein virtuelles Faustrecht hinauslaufen (so z.B. die Mailbombe aus Datenmüll als Reaktion auf unerwünschte E-Mail-Werbung). Insgesamt sind diese Mechanismen recht wirksam, wenn sie konsequent angewandt werden. Dies allein reicht aber nicht immer aus, um Missstände zu bekämpfen. Daneben kann die Netiquette das nationale Recht im Rahmen der Generalklauseln beeinflussen. Zu ihren Grundregeln gehört:

· das Verbot unaufgeforderter Werbung, dies betrifft das massenweise Versenden von E-Mails (Spamming) und das Überfluten von Newsgroups mit Werbung (Flooding);

· das Gebot, Sachaussagen/Informationen und Werbung zu trennen;

· das Verbot, Mitbewerber in ehrenrühriger Weise herabzusetzen;

· das Gebot, bei der Werbung in Diskussionsforen (Newsgroups) den Themenbezug zu wahren;

· das Gebot, die Datenmenge bei Werbung zu begrenzen, kurze Botschaften und weitgehender Verzicht auf aufwendige Grafiken;

· die Information des von einem Hyperlink Betroffenen.

Die ersten drei Punkte stimmen mit den Grundsätzen überein, die in entsprechender Form für die Werbung anderen Medien seit jeher galten. Im übrigen lassen sich diese Forderungen ausnahmslos mit dem deutschen Recht vereinbaren.

Die Netzbetreiber haben die Netiquette z.T. in Verträge und Satzungen aufgenommen. Insoweit ist sie unmittelbar geltendes Recht. Im übrigen kann sie zur Auslegung herangezogen werden
.

Welches Recht ist anwendbar?

Wettbewerbsverstöße und Schutzrechtsverletzungen sind unerlaubte Handlungen, für sie gilt das Recht des Begehungsortes. 

Maßgeblich ist im Hinblick auf die Besonderheiten des Wettbewerbsrechts i.d.R. das Recht des Marktorts, d.h. des Orts, an dem gezielt in das Marktgeschehen eingegriffen wird und die wettbewerbsrechtlichen Interessen der Mitbewerber aufeinanderstoßen
. 

Bei Schutzrechten, also vor allem dem Marken- und Urheberrecht gilt das Territorialitätsprinzip.

Marktortregel bei Werbung 

Für Werbemaßnahmen im Internet bedeutet das, dass es nicht darauf ankommt, von wo aus sie betrieben werden – wo also z.B. der Server steht, auf dem die Website abgelegt ist, oder von welchem Ort aus E-Mails versandt werden, sondern an wen sie objektiv gerichtet sind bzw. wo sie erwartungsgemäß abgerufen werden
. Die subjektive Seite, also die Frage, ob das Unternehmen zielgerichtet bestimmte Internetnutzer ansprechen möchte oder die Wahrnehmungsmöglichkeit lediglich hinnimmt, spielt hingegen keine Rolle. Interne Weisungen, keine Bestellungen nach Deutschland auszuliefern sind ebenso unerheblich wie die Verwendung einer Fremdsprache, insbesondere der englischen
.

Für Werbemaßnahmen im Internet kann daher deutsches Recht anwendbar und ein deutsches Gericht zuständig sein, sofern sich diese in Deutschland auswirken können. Dies wird durch die EG-Richtlinie zum Electronic Commerce zwar nicht generell in Frage gestellt. Da sie jedoch das Herkunftslandprinzip vorsieht, ist eine Werbemaßnahme nicht angreifbar, wenn sie in dem Land zulässig ist, in dem der Anbieter niedergelassen ist
.

Je nach Fallkonstellation kann es durchaus zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen, andererseits auch bedeuten, dass das Recht mehrerer Staaten zu beachten ist
. Die Einzelheiten der Zuständigkeit sind bislang nicht abschließend geklärt
. 

Ein eigenständiger Internet-Markt, für den eigene Regeln gelten, existiert – zumindest bislang – nicht
. Mit wachsendem E-Commerce und inter- oder jedenfalls multinational agierenden Direktvertriebs-Unternehmen wäre dieser zwar denkbar. Selbst dann wäre aber immer noch zu prüfen, was bzw. wer konkret umworben wird. Sobald eine bestimmte Zielgruppe und reale Kunden erfasst werden, gibt es einen oder mehrere Marktort(e), an dessen/deren Regeln man anknüpfen kann
. 

Damit eine wettbewerbswidrige Werbemaßnahme im Internet in einem bestimmten Staat verfolgt werden kann, wird vorgeschlagen eine Spürbarkeitsgrenze einzuführen
. Spürbar ist eine Maßnahme auf jeden Fall, wenn sie sich gezielt an Kunden auf bestimmten Märkten richtet. Anhaltspunkte können vor allem die Art des Angebots und seiner Präsentation sowie Größe und Ausrichtung des Unternehmens, die Ausgestaltung und Platzierung der Werbung, die gewählte Sprache, Kontaktadressen oder Formen der Abwicklung sein.

Territorialitätsprinzip bei Kennzeichen 

Bei Kennzeichenkonflikten gilt das Territorialitätsprinzip. Schutzrechte richten sich nach dem Recht des Landes, für das der Zeichenschutz geltend gemacht wird. Da Kennzeichen auf einer Internetseite stets in Deutschland abrufbar sind, wird zwangsläufig der Geltungsbereich des deutschen Rechts berührt. Der Inhaber eines nach deutschem Recht geschützten Kennzeichens kann sich demzufolge im Fall der Verletzung auf deutsches Recht berufen (für Marken §§ 14, 15 MarkenG; für Namen § 12 BGB).

Lässt man diesen Grundsatz uneingeschränkt gelten, muss allerdings jedes im Internet präsente Unternehmen damit rechnen, weltweit an jedem beliebigen wegen Verletzung von Kennzeichenrechten in Anspruch genommen zu werden. Darüber hinaus könnten sich Unternehmen, deren verwechselbare Kennzeichen in verschiedenen Ländern geschützt sind (z.B. Deutschland und USA), gegenseitig blockieren, indem sie dem jeweils anderen nach dem Recht ihres Landes die Benutzung (faktisch weltweit) verbieten. 

Wie dem Problem durch eine angemessene Einschränkung zu begegnen ist, wird noch diskutiert
. Gesetzliche Regelungen und internationale Abkommen fehlen bislang. Ein Ansatz kann zunächst darin bestehen, dass man einen hinreichenden Inlandsbezug bei der angegriffenen Nutzungshandlung verlangt, damit inländisches Recht anwendbar werden kann. Wenn dieses Kriterium nicht genügt, könnte eine Interessenabwägung weiterhelfen
.

Gesetzliche Haftung der Anbieter von Diensten

Der deutsche Gesetzgeber hat die Verantwortlichkeit der Anbieter (Provider) von Telekommunikationsdiensten in § 5 des Teledienstegesetzes (TDG) geregelt. 

Für eigene Inhalte sind Anbieter (Content Provider) nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich (§ 5 Abs. 1 TDG). 

Für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereit halten, sind Anbieter (Host Provider oder Service Provider) nur verantwortlich, wenn die hiervon Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern (§ 5 Abs. 2 TDG).

Für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang vermitteln, sind Diensteanbieter (Access Provider) nicht verantwortlich (§ 5 Abs. 3 TDG).

Verpflichtungen nach den allgemeinen Gesetzen rechtswidrige Inhalte zu sperren, bleiben in allen Fällen von diesem Haftungsprivileg unberührt, wenn der Diensteanbieter unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses (was beim Internet regelmäßig kein Problem ist) von den Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung möglich und zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 TDG).

Diese Haftungsprivilegien gelten unmittelbar nur für diejenigen, die Inhalte bereit halten oder vermitteln, nicht aber diejenigen, die über Links oder Suchmaschinen auf fremde Inhalte verweisen. Wer fremde Inhalte übernimmt und sich zu eigen macht, haftet hierfür ebenfalls uneingeschränkt. Wer dagegen erkennbar nur auf fremde Angebote verweist, wird sich auf eine entsprechende Anwendung der Haftungsprivilegien berufen können. 

Haftungsregeln der Rechtsprechung

Neben dem Werbenden selbst und den von ihm Beauftragten kann u.U. sogar der Betreiber des Servers in Anspruch genommen werden, soweit es sich um ihm bekannte bzw. für ihn ohne weiteres erkennbare Wettbewerbsverstöße handelt. Das OLG München vertritt den Standpunkt, dass es durch den Einsatz entsprechender Software in bestimmten Fällen möglich und zumutbar ist, wettbewerbswidrige Angebote aufgrund unstimmiger Anga​ben herauszufiltern und zu sperren
. 

Diese Haftung ist vom rechtlichen Standpunkt nicht abwegig, denn sie entspricht im Prinzip der Praxis bei der Haftung von Presseunternehmen. Es kommt in solchen Fällen aber zunächst darauf an, was technisch tatsächlich machbar und zudem zumutbar ist. Ein Anbieter muss Missstände, die er kennt oder bei der gebotenen Sorgfalt erkennen kann, im Rahmen seiner Möglichkeiten abstellen.

Das OLG Frankfurt wendet bei nicht offensichtlichen Verstößen die presserechtlichen Grundsätze an. Die Kenntnis von einem streitigen Sachverhalt verpflichtet die Domain-Vergabestelle nicht zu einer eigenen Prüfung. Vertragliche Vereinbarungen, zu denen auch eine Unterwerfungserklärung gehört, muss sie nicht überprüfen und selbst bewerten. Eine Pflicht die bisherige Registrierung aufzuheben und nach der Reihenfolge der Warteliste zu verfahren, wird erst dann angenommen, wenn gegen den Anmelder eine gerichtliche Entscheidung vorliegt. In erster Linie trifft den Anmelder die Pflicht, die kennzeichen- und wettbewerbsrechtliche Prüfung vorzunehmen
.

Problemfall E-Mail

Eines der Hauptprobleme bilden gegenwärtig die zu Werbezwecken unaufgefordert massenweise versandten E-Mails (Spamming). Für die Empfänger bedeuten sie jedenfalls dann eine erhebliche Belästigung, wenn er sich zunächst näher mit ihnen befassen muss. Anders als herkömmliche Werbesendungen sind sie nicht unbedingt auf den ersten Blick als solche erkennbar, man muss sich deshalb erst näher mit ihnen befassen. Dies verursacht u.U. durchaus erhebliche Kosten. 

Man darf allerdings nicht übersehen, dass dies nicht zwangsläufig so sein muss. Es gibt ernstzunehmende Gründe dafür, die Grundsätze, die zur Telefonwerbung und/oder zur Telefaxwerbung entwickelt wurden, nicht unbesehen zu übernehmen
. Trotzdem muss damit vor deutschen Gerichten vorerst noch gerechnet werden. Man kann sie andererseits auch nicht mit der – gegebenenfalls leicht auszusortierenden – Briefwerbung gleichsetzen.

In der ausreichenden Kennzeichnung von Werbung, für die sich allerdings zunächst ein einheitlicher Standard herausbilden muss, liegt voraussichtlich der Schlüssel zur Lösung. Wer Werbung nicht wünscht, könnte sie dann per Tastendruck sofort löschen. 

Zwar gibt es Filterprogramme, mit deren Hilfe jeder Internet-Nutzer nach individuellen Schlüsseln bestimmte Sendungen identifizieren und sogleich löschen lassen kann, damit wird die Belästigung aber nicht ausgeschlossen. Diese Programme sind vielfach schon deshalb keine Lösung, weil damit u.U. auch andere Geschäftspost und im Einzelfall erwünschte Werbung herausgefiltert und gelöscht wird. Umgehungsversuche durch andere Kennungen sind ebenfalls zu erwarten. 

Man kann die Internet-Teilnehmer deshalb zumindest derzeit nicht auf einen „Selbstschutz“ durch den Einsatz derartiger Programme verweisen. Insoweit wäre auf eine vom OLG Oldenburg im Zusammenhang mit der Telefaxwerbung angestellte grundsätzliche Überlegung zu verweisen. Danach ändert es an der Wettbewerbswidrigkeit nichts, dass es nach dem neuesten Stand der Technik möglich ist, Geräte für den Empfang von unaufgeforderten bzw. unerwünschten Telefax-Schreiben zu sperren. Der Empfänger ist nicht verpflichtet, seinerseits alle denkbaren Schutzvorkehrungen gegen belästigende Handlungen anderer zu treffen
. Das ließe sich beim gegenwärtigen Stand durchaus noch auf die E-Mail-Werbung übertragen. Sobald die Serverbetreiber allerdings die Möglichkeit eines automatischen Löschens bieten, dürfte die Situation anders zu beurteilen sein.

Die Werbung per E-Mail ist billig, einfach und schnell. Die rasche Ausbreitung ist damit geradezu programmiert. Deshalb ist zu bedenken, dass die massenhafte Versendung von E-Mails dazu führen könnte, dass die elektronischen Briefkästen verstopft werden. Der den einzelnen Nutzern von den E-Mail-Diensten auf ihren Servern zugewiesene Speicherplatz wäre u.U. schnell erschöpft, sodass weitere Sendungen nicht mehr aufgenommen werden könnten. Die Server werden übermäßig in Anspruch genommen und arbeiten dementsprechend langsamer
. 

Dagegen wird eingewendet, dass dieses immer wieder ins Feld geführte Argument weitgehend auf Spekulationen beruhe
. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall tatsächlich einmal eintrete, sei nach den bisherigen Erkenntnissen eher gering. Letzteres wird allerdings durch Erfahrungen in der Praxis widerlegt. Dass die Kapazität einer Mailbox erschöpft ist, kann insbesondere dann vorkommen, wenn E-Mails umfangreiche Dateien angehängt sind und/oder der Inhaber sie eine Zeitlang nicht geleert hat. Hier würde dann schon eine relativ bescheidene Anzahl von Werbe-E-Mails ausreichen, um die Mailbox „überlaufen“ zu lassen. Dies mag zwar von den individuellen Umständen abhängen, so theoretisch, wie manche Kritiker glauben, ist dieser Fall aber keineswegs. Es spricht deshalb gegenwärtig viel für die Bedenken der herrschenden Meinung.

Ferner ist nicht zu übersehen, dass das Identifizieren und Aussortieren für den Inhaber der Mailbox mit gewissen Mühen und Kosten verbunden ist. Es muss je nach individueller Konfiguration und benutzter Software die E-Mails u.U. zunächst vom Server herunterladen und dann zumindest flüchtig zur Kenntnis nehmen. Ganz so mühelos und unproblematisch wie die Handhabung von Werbebriefen, mit denen die E-Mail-Werbung teilweise verglichen wird
, ist sie keineswegs. Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei die im Hinblick auf die Virengefahr eigentlich gebotenen Schutzmaßnahmen, die im Umgang mit eingehenden Sendungen zusätzlichen Aufwand erfordern.

Das unaufgeforderte Versenden von Werbe-E-Mails gilt zunächst – sofern es massenhaft geschieht (Spamming) – als Verstoß gegen die so genannte Netiquette
. Nach deutschem Recht ist es vorläufig nach herrschender Meinung unter dem Gesichtspunkt der Belästigung als Verstoß gegen § 1 UWG zu werten
. Anknüpfungspunkt ist – bis auf weiteres – vorrangig die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Telefax-Werbung
. Schon die erste zur E-Mail Werbung bekannt gewordene Gerichtsentscheidung
 lag auf dieser Linie und ist prompt auf viel Zustimmung gestoßen
. Andere Gerichte vertreten – wenngleich z.T. mit differenzierender Begründung – im Ergebnis den gleichen Standpunkt
.

Für den Einzelnen – gleich, ob er privat oder geschäftlich durch unerwünschte E-Mail-Werbung belästigt wird – ergeben sich darüber hinaus Unterlassungsansprüche aus einer analogen Anwendung von §§ 1004, 823 I BGB
.

Wer diesen Aufwand scheut, kann sich auch an spezielle Anbieter im Internet wenden und die Werbung dorthin weiterleiten. Dort macht man dann die Versender von Spam-Mails ausfindig und leitet ggf. rechtliche Schritte ein
. Wer sich dort registrieren lässt, erhält – so lautet das Versprechen – nur noch tatsächlich erwünschte Werbung.

Eine etwas andere Situation wird durch die EU-Richtlinie (97/7/EG) über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz geschaffen
. Sie regelt in Art. 10 die Beschränkung bestimmter Fernkommunikationstechniken, hat aber nicht den strengen deut​schen Standard übernommen und enthält kein ausdrückliches Verbot für die Wer​bung per E-Mail. Sie legt allerdings nur einen Mindeststandard fest und erlaubt gem. Art. 14 den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung in nationales Recht
 strengere Rege​lungen
. Die bisherigen Ergebnisse der Rechtsprechung bleiben zunächst unberührt, lassen sich aber gegenüber Anbietern aus anderen Mitgliedstaaten nicht unbedingt durch​setzen
. 

Die Europäische Kommission hatte ferner am 18. 11. 1998 einen Richtlinienvorschlag zum elektronischen Geschäftsverkehr im Binnenmarkt angenommen und an den Ministerrat und das Europäische Parlament überwiesen
. Dieses hat den Vorschlag vorbehaltlich verschiedener (weitgehend technischer) Änderungswünsche befürwortet. Die Kommission hat daraufhin am 1. 9. 1999 einen geänderten Vorschlag vorgelegt
, auf den sich dann am 17. 12. 1999 die für den Binnenmarkt zuständigen Minister „politisch“ auch geeinigt haben. Endgültig verabschiedet ist er jedoch noch nicht.  

Man will damit eine Grundlage für den Handel und Dienstleistungsangebote im Internet schaffen. In ihr werden auch die Informationspflichten für die kommerzielle Kommunikation geregelt. Diese muss als solche deutlich zu erkennen sein und den Auftraggeber benennen. Unerbetene Werbung per E-Mail soll zwar erlaubt sein, sie muss vom Nutzer bei Eingang aber eindeutig als solche zu identifizieren sein, sodass er sie ohne weiteres löschen kann. Die Mitgliedstaaten müssen ferner sicherstellen, dass Dienstanbieter regelmäßig „opt-out“-Register konsultieren, in die sich natürliche Personen eintragen lassen können, die keine derartigen Informationen zu erhalten wünschen
. Dies entspräche der durchaus bewährten Robinson-Liste bei der Direktwerbung.

Die Richtlinie schafft nur einen Mindeststandard. Den Mitgliedstaaten soll es gestattet bleiben, strengere Regeln aufzustellen und diese Form der Werbung ganz zu verbieten. Im Hinblick auf das Herkunftslandprinzip würden diese nationalen Regeln jedoch nicht greifen, wenn die Sendungen aus einem anderen Mitgliedstaat mit niedrigerem Standard kommen. Es ist deshalb fraglich, ob diese „Option“ überhaupt genutzt wird. Es spricht sehr viel dafür, dass insoweit allgemein der durch die Richtlinie vorgesehene Standard gelten wird, schon allein deshalb weil sich etwas Anderes kaum noch durchsetzen lässt (dies wäre der so genannte normative Zwang des Faktischen). Das würde allerdings das hierzulande geltende Prinzip von Verbot und Ausnahme umkehren. E-Mail-Werbung wären danach in der Regel erlaubt, wenn sie nicht ausnahmsweise verboten oder (ausdrücklich) unerwünscht ist.

Bezugnahme durch Hyperlinks und Meta-Tags

Durch Hyperlinks lassen sich beliebige Verknüpfungen zu den Homepages anderer Anbieter herstellen. Dies kann jedoch sowohl nach § 14 MarkenG als auch nach § 1 UWG eine unzulässige Bezugnahme sein. Ferner kann darin ein Urheberrechtsverstoß liegen sowie, bei fehlenden Schutzrechten, eine gem. § 1 UWG unzulässige Leistungsübernahme.
 

Unproblematisch sind die Fälle, in denen eine ausdrückliche Zustimmung des anderen Unternehmens vorliegt. Ob hingegen generell ein konkludentes Einverständnis schon daraus abgeleitet werden kann, dass sich ein Unternehmen im Internet präsentiert und von der Möglichkeit der Hyperlinks durch andere zur eigenen Homepage weiß
, erscheint fraglich. In vielen Fällen wird das zwar so sein, es kann andererseits aus unterschiedlichen Gründen aber auch ein vitales Interesse daran bestehen, gerade nicht mit bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht zu werden. Der Aspekt der Rufausbeutung bzw. Rufschädigung wäre dabei an erster Stelle zu nennen. Es kommt damit letztlich wieder auf die konkreten Umstände an.

Eindeutig unzulässig ist es zweifellos, das eigene Angebot mit dem eines anderen ohne dessen Einverständnis zu verknüpfen bzw. dieses einzubinden und damit eine nicht bestehende Geschäftsbeziehung vorzutäuschen. Dies kann gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unzulässig sein, wenn fremde Marken benutzt werden, und ist im übrigen ein gem. § 1 UWG wettbewerbswidriges Anlehnen
.

Werden fremde Angebote in das eigene integriert und ist überhaupt nicht mehr erkennbar, dass die Adresse gewechselt hat und Text und/oder Grafik von einem anderen Anbieter stammen, ist dies vielfach eine Urheberrechtsverletzung
. Daneben und unabhängig davon wird beim Ausbeuten fremder Leistungen regelmäßig ein Verstoß gegen § 1 UWG vorliegen.

Die Hyperlinks sind aber nicht die einzige Möglichkeit der Bezugnahme. Eine weitere ergibt sich durch die Auswahl und gezielte Aufnahme von Stichworten in die eigene Homepage, die dann die Funktion von Schlüsselbegriffen (Keywords) bekommen und infolge entsprechender Programmierungen (Meta-Informationen bzw. Meta-Tags) durch die Internet-Suchmaschinen erfasst werden. Marken- und/oder wettbewerbsrechtlich kann dies dann relevant werden, wenn Stichworte eingegeben werden, die mit dem Inhalt der eigenen Homepage nichts zu tun haben
. Der Inhaber der Homepage ist hierfür als Störer verantwortlich, unabhängig davon, wer sie programmiert hat
 .

Cookies

Cookies werden im Browser eines Internetnutzers platziert, wenn er die entsprechend programmierte Website eines Anbieters aufsucht. Dieser kann hiermit Daten darüber sammeln, welche Seiten von einem Nutzer wie oft aufgerufen werden, und daraus Benutzerprofile erstellen. 

Dies ist ein Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Benutzer und verletzt diese in ihrem Persönlichkeitsrecht. Daneben kann es von Fall zu Fall ein Wettbewerbsverstoß sein
. 

Auch mit den Bestimmungen des Datenschutzes ist dies regelmäßig nicht zu vereinbaren. Nach dem Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten (TDDSG)
 dürfen personenbezogene Daten im Wesentlichen nur zu Abrechnungszwecken gespeichert werden (§ 6 TDDSG). 

Trennungsgebot

Anbieter, die presse- bzw. rundfunkrechtlich verpflichtet sind, redaktionelle Beiträge und Werbung zu trennen müssen dies bei ihren Präsentationen im Internet ebenfalls tun. So sieht es auch der Staatsvertrag der Länder über die Mediendienste (MDStV) ausdrücklich vor, der den Kreis der Verpflichteten auf alle Anbieter von Mediendiensten i. S. v. § 2 MDStV ausgedehnt hat. Für alle sonstigen Anbieter gilt der Mediendienste-Staatsvertrag jedoch nicht.

Im Prinzip reichten für die Ausweitung des Trennungsgebots auf das Internet schon §§ 1 u. 3 UWG aus. Häufig wird es sich auch nur hieraus ableiten lassen.
 Man wollte jedoch durch die ausdrückliche Regulierung im Mediendienste-Staatsvertrag den Besonderheiten dieses Mediums Rechnung tragen. Der Nutzer soll stets erkennen können, ob er eine redaktionelle Seite oder eine Werbeseite aufruft
.

Von einem Unternehmen, das werbend im Wettbewerb mit anderen steht, ist eine Trennung zwischen (objektiver) Information und Werbung dagegen nicht zu erwarten, wenn es sich im Internet präsentiert. Das kann nur dann anders zu beurteilen sein, wenn ausnahmsweise die spezielle Art der Präsentation bei den Nutzern die Erwartung von (objektiven) Informationen weckt.

Das Trennungsgebot verbietet Hyperlinks in redaktionellen Beiträgen über bestimmte Unternehmen auf deren kommerzielle Angebote. Es können insoweit die allgemeinen Grundsätze herangezogen werden, nach denen derartige Hinweise zunächst nur gestattet sind, wenn die sachliche Information über allgemein interessierende Fragen im Vordergrund steht und die Werbewirkung nur eine unvermeidliche Nebenfolge ist
. Darüber hinaus werden im Rahmen von Serviceleistungen für Leser auch Tipps und Empfehlungen gebilligt, sofern sie auf eigenen Recherchen, Erkenntnissen und Bewertungen der Redaktion beruhen
. Ein Verweis durch Hyperlinks wird sich jedoch dort nur rechtfertigen lassen, sofern und soweit die sachgerechte Information im redaktionellen Beitrag auf der Website nicht möglich ist
.  

Anders sind wohl die Fälle zu beurteilen, in denen sich Hyperlinks neben einem redaktionellen Beitrag z.B. in Form eines Logos oder sonstiger Werbehinweise befinden
. Inwieweit sich die für die Printmedien erhobene Forderung für das Internet durchhalten lässt, dass es keine Verknüpfungen zwischen redaktionellem Beitrag über Produkte und/oder Unternehmen und deren Werbung durch zu große Nähe bei der Platzierung geben darf, muss sich ggf. noch zeigen. 

Notwendige Angaben des Anbieters

Anbieter von Diensten im Internet müssen für geschäftsmäßige Angebote ihren Namen und ihre Anschrift und bei Personenvereinigungen und –gruppen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten angeben (§ 6 TDG). Ziel des Gesetzes ist es, einheitliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste zu schaffen (§ 1 TDG). 

Kommt man zu dem Ergebnis, dass es hierbei um den Schutz eines für die Allgemeinheit besonders wichtigen Gutes geht (z.B. Verbraucherschutz), wäre ein Verstoß gegen die Kennzeichnungsvorschrift regelmäßig zugleich wettbewerbswidrig i.S. von § 1 UWG. Für das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz, bei dem es sich um ein Artikelgesetz handelt, trifft das in Teilen zweifellos zu. Ob dies allerdings für den Art. 1, das Teledienstgesetz, und dort speziell für § 6 TDG gilt, ist offen.

Es geht vorrangig darum, die Identität der jeweiligen Person(en) feststellen zu können, die hinter dem Teledienst steht, was eher für eine allgemeine Ordnungsvorschrift spricht. Insoweit ist die Parallele zur Impressumpflicht bei Presseprodukten oder den Angaben auf Geschäftsbriefen (§ 125 a HGB) zu ziehen. Insoweit wären jedoch Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht nur bei Hinzutreten besonderer wettbewerbsbezogener Umstände auch wettbewerbswidrig
. Für die Identität bewusst und planmäßig verschleiert, träfe dies zu. Eine Klärung durch die Rechtsprechung steht aber noch aus 

Unabhängig davon kann es für den Einzelfall noch darauf ankommen, ob es sich um allgemeine Werbung oder um ein konkretes Angebot handelt. Die Vorschriften des TDG gelten nur für Angebote. An Werbung online sollten im Prinzip keine höheren Anforderungen zu stellen sein, als in anderen Medien. Der Begriff des Angebots könnte hier aber im Hinblick auf Entstehung und Ziel des TDG dennoch weiter auszulegen sein, als beispielsweise in der Preisangabenverordnung. 

Berufsspezifische Beschränkungen

Durch Standesrecht bzw. Berufsordnungen verordnete Verbote oder Werbebeschränkungen gelten selbstverständlich auch für die Präsentation im Internet. Hierbei ist aber zu bedenken, dass die immer noch überaus restriktive Haltung mancher Standesvertretungen und auch die einzelner Gerichte
 auf Dauer nicht mehr haltbar sein wird. Dem steht nicht zuletzt die in mehreren Entscheidungen zum Ausdruck gekommene liberalere Haltung des Bundesverfassungsgerichts entgegen
. Die oft beschworene Globalisierung wird im übrigen auch hier Veränderungen erzwingen.

Grundsätzlich lässt sich zunächst festhalten, dass jene Formen der Darstellung, die in anderen Medien sowie in Praxisbroschüren oder sonstigem Werbematerial gestattet sind, in entsprechender Form auch bei einer Präsentation im Internet umgesetzt werden können
. Im Zweifelsfall liegt hierin zugleich die Grenze, wobei im einzelnen noch zu klären ist, was den verschiedenen Berufsgruppen erlaubt sein kann.

Eine Mailbox ist zulässig, hier ergibt sich aber bei unverschlüsselten Mitteilungen je nach Fallkonstellation u.U. ein Problem mit der Verschwiegenheitspflicht. Gästebücher sind erlaubt, solange sie nicht zu Werbezwecken genutzt werden, indem die Einträge z.B. als Referenzen Dritten zugänglich gemacht werden.

Für unzulässig erklärt wurde das Gästebuch eines Anwalts, das von „Besuchern“ für beliebige, also auch auf die berufliche Tätigkeit des Anwalts bezogene Äußerungen benutzt werden konnte
. Es soll auf diese Weise nicht Werbung betrieben werden, die dem Anwalt selbst verboten wäre. Er muss zwar positive Äußerungen nicht verhindern, soll aber nicht das Forum hierfür schaffen, indem er ein jedermann zugängliches Gästebuch im Internet bereithält. Ob diese Auffassung nicht doch zu undifferenziert ist und deshalb im Einzelfall zu weit geht, womit sie dann auch verfassungsrechtlich wiederum bedenklich wäre, muss ggf. noch geklärt werden. 

Auffällige grafische Gestaltungen und Videosequenzen sollten Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eher unterlassen, da dies im Zweifelsfall nicht vom Informationsinteresse der potentiellen Mandanten gedeckt ist
. 

Ärzte sollten sich ähnliche Zurückhaltung auferlegen, wenngleich andererseits die hierzu zunächst ergangene Rechtsprechung
 in ihren rigiden Beschränkungen eindeutig zu weit ging und nunmehr nach (leichter) Lockerung des Werbeverbots für Ärzte in dieser Form ohnehin nicht mehr haltbar ist. 

Architekten und Ingenieure sind ebenfalls gut beraten, wenn sie vorläufig eine auf sachliche Information beschränkte Präsentation vorziehen. 

Eindeutig unzulässig sind für all diese Berufsgruppen Werbemittel wie beispielsweise Gewinnspiele
. Bei Apotheken kann immerhin der vom Bundesverfassungsgericht gesteckte Rahmen genutzt werden
.

Ein Problem ist die Online-Beratung. Beratungsangebote zu Pauschalpreisen lassen sich mit den geltenden Gebührenordnungen nicht vereinbaren und sind deshalb unzulässig. Im übrigen ist zunächst zu fragen, inwieweit eine derartige Beratung sachgerecht durchgeführt werden kann. Im medizinischen Bereich bedarf es i.d.R. des persönlichen Kontakts. Ferndiagnosen und Ferntherapien sind nach der gegenwärtigen Gesetzeslage (§ 9 HWG) ohnehin verboten. Bei der Beratung durch Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer geht es oft um komplexe Sachverhalte, die zunächst ermittelt werden müssen, was häufig bei einem reinen Onlinekontakt nicht möglich sein wird
. 

Das Internet als zusätzliches Kommunikationsmittel zu gebrauchen, dürfte dagegen zulässig sein, sofern im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht ein unbefugter Zugriff Dritter ausgeschlossen ist.

Beschränkungen für bestimmte Produkte

Werbebeschränkungen und -verbote im Bereich der Arznei- und Heilmittelwerbung gelten selbstverständlich auch für das Internet
. 

Bei der Tabakwerbung, die durch die Vorgaben der EU in absehbarer Zeit ohnehin weitgehend verboten sein wird, gelten im Zweifelsfall für den entsprechenden Adressatenkreis die gleichen Beschränkungen wie für die Werbung in Rundfunk und Fernsehen, unabhängig von der auch durch den Mediendienste-Staatsvertrag
  nicht beantworteten Streitfrage, ob bzw. wann es sich bei Internet-Angeboten um Rundfunk handelt. Allerdings dürften diese Beschränkungen eben auch nur dort verbindlich sein, wo Rundfunkdienste über das Internet angeboten werden
. Der Mediendienste-Staatsvertrag enthält nämlich keine entsprechenden Regelungen.

Schutz von Internet-Adressen

Eine Internet-Adresse (Domain-Name) kann jeweils nur einmal vergeben werden. Die Vergabe ist weltweit einheitlich geregelt. 

Vergabestelle für die generischen Top-Level-Domains „.org“ (Organisationen), „.net“ (Internet-Anbieter) und „.com“ (Unternehmen) war aufgrund eines entsprechenden Vertrages mit der Regierung der USA seit 1993 allein die Fa. Network Solutions Inc (NSI)
.

Die Vergabe und Verwaltung der Domain-Namen erfolgte zunächst im Auftrag der Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
 durch so genannte Network Information Center
. In Deutschland vergibt das DE-NIC durch seine Mitglieder die Domains nach dem Prioritätsprinzip auf Antrag jeder beliebigen (natürlichen oder juristischen) Person. Eine Kollisionsprüfung mit möglicherweise bestehenden Kennzeichenrechten (z.B. durch Abgleichen mit dem Markenregister) findet nicht statt. 

Die kennzeichen- und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit zu prüfen, ist jedenfalls primär Aufgabe des Anmelders. Die Vergabestellen sind allenfalls unter besonderen Umständen mitverantwortlich. Es werden insoweit Parallelen zur Verantwortlichkeit der Presse gezogen
.

Nachfolgerin der IANA ist seit 1998 die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
. Weitere Unternehmen können von der ICANN als Vergabestellen für die Top-Level-Domains zugelassen werden, wenn sie ihren Anforderungen genügen.

Diese Form der Vergabe hat sehr früh dubiose und teilweise auch regelrecht kriminelle Adressenhändler auf den Plan gerufen, die interessante Adressen für sich registrieren und damit reservieren ließen, um sie sich zu gegebener Zeit von den daran interessierten Unternehmen oder Personen gegen meist erhebliche Summen – regelrechte Lösegelder – abkaufen zu lassen („domain-grab​bing“)
. 

Die Registrierung ist zwar in der ursprünglichen Form nicht mehr möglich. Die Vergabe eines Domain-Namens setzt heute die so genannte Konnektierung voraus. Der Anmelder muss für einen vollständigen Internetzugang zwei Name-Server angeben, bei denen die Adresse eingetragen ist. Der Missbrauch findet aber weiterhin statt, indem man sich Adressen zuteilen lässt, ohne unter diesen aktiv zu werden.

Wer gezwungen werden soll, auf diese Weise seinen eigenen Namen, sein Firmenschlagwort oder seine Marke „zurückzukaufen“, kann dagegen mit Aussicht auf Erfolg rechtlich vorgehen. Allerdings kostet eine gerichtliche Auseinandersetzung zunächst Zeit. Man sollte jedoch auf fragwürdige Angebote oder gar Erpressungsversuche nicht ernsthaft eingehen.

Gerichtsentscheidungen
 und rechtliche Abhandlungen
 befassten sich alsbald mit dem Problem und führten zu ersten Lösungen. Zwar sind noch manche Fragen offen, denn die Schwierigkeiten stecken auch hier wieder im Detail. Grundsätzlich lassen sich viele Konfliktfälle zumindest hierzulande aber ohne weiteres mit Hilfe des geltenden Rechts lösen. Im Übrigen können neue Top-Level-Domains und Registrierungsverfahren die Missbrauchsmöglichkeiten zumindest spürbar reduzieren, sodass sich einiges von selbst erledigen könnte.

Internationales Schiedsgericht

Seit Ende 1999 besteht eine von der WIPO
 in Genf eingerichtete Schieds- und Schlichtungsstelle für Konflikte bei Domain-Namen. Einzelpersonen, Unternehmen, Vereine und Organisationen können bei einer missbräuchlichen Belegung von Internet-Adressen hier in einem kostengünstigen und relativ einfachen Verfahren klagen. Der Zuständigkeitsbereich ist auf die Domain-Namen im internationalen Bereich beschränkt, also die Adressen mit den Zusätzen „.com“, „.org“ und „.net“ (–> Rdnr. 32).

Die Entscheide des Schiedsgerichts sind zwar nicht ohne weiteres bindend. Die von der ICANN (–> Rdnr. 32) zur Vergabe von Domain-Namen autorisierten Unternehmen haben sich jedoch dazu verpflichtet, diese Entscheide zu respektieren. Missbräuchliche Adressen werden deshalb von ihnen gelöscht.  

Schutz nach deutschem Recht

Die einschlägigen Bestimmungen sind nach deutschem Recht §§ 4, 5, 14, 15 MarkenG und § 12 BGB, daneben auch § 1 UWG. Ferner kommen Ansprüche aus §§ 823, 826 i. V. m. § 226 BGB in Betracht
.

Geltend gemacht werden können Unterlassungsansprüche, und zwar nicht erst bei unberechtigter Nutzung durch einen Dritten, sondern schon gegen die spekulative Registrierung, denn bereits hiermit droht eine Begehungs- bzw. Benutzungsgefahr
. Ferner besteht ein Beseitigungsanspruch gegen den Verletzer, der so gezwungen werden kann, eine Aufhebungs-/Löschungserklärung gegenüber der Registrierungsstelle (z.B. DE NIC) abzugeben
.

Als Alternative sollte der Berechtigte prüfen, ob ihm nicht statt der Löschung eine Übertragung der Eintragung die bessere Rechtsposition verschafft. Man kann sich ggf. zunächst durch einen so genannten WAITH-Eintrag gewissermaßen vormerken lassen. Falls die Adresse freigegeben wird, rückt man in die Position des Dritten ein. Damit lässt sich verhindern, dass sich Dritte zwischenzeitlich der Adresse bemächtigen, gegen die man dann erneut vorgehen müsste. Ein derartiger Anspruch wird allerdings nicht ohne weiteres akzeptiert und lässt sich deshalb nicht überall durchsetzen
. 

Kennzeichnungsfunktion

Die Domain-Kennung dient nicht der bloßen Registrierung und als Adresse der Teilnehmer, sondern kann diese zugleich gegenüber anderen abgrenzen. Sie hat damit eine Kennzeichnungsfunktion, zumindest sofern und soweit sie als Bezeichnung der Person oder des Unternehmens aufgefasst wird
. Dies ist von Fall zu Fall anhand der jeweiligen Umstände zu entscheiden.

Die Grundsätze der Verwechslungsgefahr – sowie der Verwässerungsgefahr bei Bezeichnungen mit überragender Verkehrsgeltung – lassen sich heranziehen
. Allerdings sind gewisse Modifikationen erforderlich und die Besonderheiten des Internet allgemein sowie die des jeweiligen Einzelfalles zu berücksichtigen. Daher muss eine konkrete Gefährdung festzustellen sein, diese bloß kursorisch zu bejahen, genügt nicht
. Ähnliches gilt für die Aspekte der Rufausbeutung und der Rufschädigung. 

Namen von Städten und Gemeinden sind für Privatpersonen und Unternehmen tabu. Auch in der Kombination mit anderen Begriffen sind sie nicht ohne weiteres erlaubt. So wurde z.B. die Bezeichnung „rechtsanwaelte.koeln.de“ für eine Anwaltskanzlei untersagt
. 

Namensgleichheit, Verwechslungsgefahr

Eine Namensidentität i. S. v. § 12 BGB wird schon angenommen, wenn nur der wesentliche Teil davon benutzt wird
. Wer mittels seiner verwechslungsfähigen Domain-Kennung Internetbenutzer anlockt, hat damit bereits die Rechte aus § 12 BGB verletzt
. Bei einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr, die sich hierin manifestiert, kommt es auf Branchengleichheit oder Branchennähe nicht an
.

Selbst bei rein privater Nutzung kann die Eintragung eines überragende Verkehrsgeltung aufweisenden Kennzeichens als Internetadresse durch eine Person gleichen Namens den Inhaber des Unternehmenskennzeichens behindern. Bei der erforderlichen Interessenabwägung dem Interesse des Unternehmers Vorrang eingeräumt
. 

Überdies wird unter markenrechtlichen Gesichtspunkten (§§ 4, 14 MarkenG) die Ansicht vertreten, es sei nicht entscheidend, welche Waren oder Dienstleistungen auf der Homepage angeboten werden sollen. Die verwechslungsfähige Ware bzw. Dienstleistung sei nämlich bereits die unter der Domain aufzurufende Homepage selbst, sodass die Situation nicht anders sei, als z.B. bei zwei unter identischen Titeln angebotenen Zeitschriften, bei denen es auf den Inhalt ebenfalls nicht mehr ankomme
. 

Dient die als Domain-Name gewählte Kennzeichnung zugleich einem Unternehmen als Firmenbestandteil bzw. Firmenschlagwort, so ist dieses gem. §§ 5, 15 MarkenG dagegen geschützt, dass Dritte diese Bezeichnung in verwechselbarer Weise verwenden. Welche Rechtsqualität die Bezeichnung des Dritten hat, war seit jeher unerheblich und bleibt es auch nach dem jetzigen Markenrecht. Es kommt allein auf die Verwechs​lungs​gefahr an. Die besteht auch bei einer Domain, denn sie wirkt als besondere Form der Unternehmens​kennzeichnung
. Was selbst für die weniger einprägsamen Telexkennun​gen zugestanden wurde
, muss für die Domain erst recht gelten
.

Die Priorität ist bei identischen Domain-Namen  – wie auch sonst bei Namensgleichheit – für sich allein kein Kriterium. Wer sich als erster eine Kennzeichnung hat registrieren lassen, hat damit noch nicht die bessere Rechtsposition erworben
. Vielmehr ist nach den für das Recht der Gleichnamigen üblichen Kriterien zu prüfen, welches Recht das stärkere ist, und eine interessengerechte Lösung zu suchen. Die Priorität im Erwerb des Namensrechts als solchem verschafft den besseren Rang. Wann und wo die Kennzeichnung zuerst gebraucht worden ist, bleibt dagegen bedeutungslos
. 

Unlautere Behinderung

Wer ohne sachlich rechtfertigenden Grund für sich eine Domain registrieren lässt, um die so erlangte formale Rechtsposition gegenüber einem anderen auszunutzen und sich die Rechte gegen ein oft beträchtliches „Lösegeld“ abkaufen zu lassen, behindert diesen wettbewerbswidrig i. S. v. § 1 UWG
. Ein Wettbewerbsverhältnis kann insoweit angenommen werden
. 

Ebenso handelt unlauter, wer sich an eine eingeführte Bezeichnung anhängt, ohne dass dafür eine Notwenigkeit bestünde
. Davon kann ausgegangen werden, wenn die gewählte Internetadresse weder der natürliche Name oder die Geschäftsbezeichnung noch die Anschrift ist und zudem andere Bezeichnungen möglich sind
.

Zumindest in Fällen, in denen unlautere Motive erkennbar sind, bieten sich Lösungsmöglichkeiten mit Hilfe des Markenrechts, ggf. auch des Namensrechts
. Hilfs- oder ersatzweise kann zudem auf das Wettbewerbsrecht zurückgegriffen werden, nicht hingegen bei tatsächlich bestehender (und nicht nur gezielt herbeigeführter) Namensgleichheit und naheliegenden Abkürzungen.

Gattungs- und Branchenbezeichnungen

Gattungs- oder Branchenbezeichnungen können nicht monopolisiert werden. Die für den Marken- und Kennzeichenschutz geltenden Grundsätze, nach dem solche Begriffe für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten sind (§ 8 Abs. 2 MarkenG), sind entsprechend anzuwenden. Die sonst übliche Regel, wer zuerst kommt, kann den Schutz für sich beanspruchen, wird sich nach den neusten Tendenzen in der Rechtsprechung insoweit nicht mehr uneingeschränkt anwenden lassen.

Es gilt jedenfalls nicht als zulässig, derartige Begriffe ohne jeden unterscheidungskräftigen Zusatz zu verwenden und so die Kundenströme zu kanalisieren. Mit diesen Effekt ist zu rechnen, wenn potentielle Kunden eine derartige Bezeichnung eingeben und dann unmittelbar auf die Homepage eines bestimmten Anbieters gelangen. Es besteht die Gefahr, dass sie die Suche nach anderen Wettbewerbern und damit einen weiteren Leistungswettbewerb einstellen. Hierin liegt eine gem. § 1 UWG wettbewerbswidrige Behinderung, weil die Kunden abgefangen werden, und ein Verstoß gegen die Prinzipien es Leistungswettbewerbs
.

Solche Bezeichnungen sind keineswegs vollkommen tabu. Erforderlich sind nur unterscheidungskräftige Zusätze.

Ausscheidender Gesellschafter als Namensgeber

Scheidet ein Gesellschafter aus, dessen Name Firmenbestandteil ist, muss die Fortführung ohnehin geregelt werden (§ 24 Abs. 2 HGB). Das gilt auch –und sogar ganz besonders – im Hinblick auf den Domain-Namen. 

Selbst wenn der Ausscheidende mit der Weiterführung des Namens in der Firma einverstanden war, wird das Namensrecht gem. § 12 BGB verletzt, wenn dieser später ohne unterscheidungskräftigen Zusatz als Domain-Name verwendet wird und dadurch eine mit einer neuen Firmenbezeichnung des früheren Gesellschafters oder einem sonstigen kennzeichenmäßigen Gebrauch entsteht
.

Telefonieren im Internet

Das Telefonieren im Internet ist technisch möglich, wenngleich dabei noch gewisse Qualitätseinbußen hingenommen werden müssen. Weltweit kann so vielfach zum Ortstarif telefoniert werden. 

Nicht nur für die etablierten Anbieter von Telekommunikationsdiensten können sich mit der weiteren Verbreitung Probleme ergeben, sondern im Hinblick auf die beschränkten Kapazitäten infolge von Überlastungen – zumindest bei einer raschen Zunahme – auch für die Netzbetreiber, das Netz selbst und damit letztlich für alle Nutzer. Die etablierten Anbieter haben diese Form des Telefonierens jedoch teilweise selbst schon in ihr Angebot aufnehmen, wodurch sich einige Probleme von selbst erledigen.

Das Wettbewerbsrecht darf den technischen Fortschritt ohnehin ebensowenig behindern wie den grundsätzlich freien Austausch von Waren und Dienstleistungen, sondern sollte ihn eher sichern. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass das auf den Leistungen anderer aufbauende Anbieten dieses zusätzlichen Dienstes und der erforderlichen Software als solches wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden ist, könnte sich im Hinblick auf die möglichen Folgen unter dem Gesichtspunkt Marktstörung ein anderes Bild ergeben
. Insoweit käme ein Verstoß gegen § 1 UWG in Betracht. Ansprüche wären gegen jene Softwareanbieter und Serviceprovider zu richten, die diese Möglichkeit des Telefonierens fördern. Im Einzelnen ist dies allerdings nicht geklärt und wird vermutlich Theorie bleiben.

Dass das Internet an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit ist, ist im Grunde fast der Normalzustand. Diese wächst aber stetig. Die Frage des wettbewerbsrechtlich unlauteren Verhaltens wird also in solchen Fällen letztlich von der technischen Entwicklung abhängen. Wird das Netz auch diesen Dienst verkraften, bietet zumindest das geltende Recht unter Einbeziehung der von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien zu Marktstörungen keine Grundlage für ein Verbot. Nationale Alleingänge würden hier ohnedies nichts bewirken.

Beweisprobleme infolge technischer Eigenheiten

Bei Wettbewerbsverstößen im Internet sind im Rahmen der Beweissicherung und der Kontrolle die technischen Eigenheiten beim Umgang mit diesem Medium zu beachten. Die einmal aufgerufenen Seiten werden u.U. im eigenen PC gespeichert und nicht unbedingt neu geladen, wenn sie später wieder aufgerufen werden, sondern ganz oder teilweise aus dem eigenen Speicher geholt. Änderungen bleiben dann unerkannt bzw. erscheinen nicht, so der Eindruck entsteht, die Werbung werde in der bereits beanstandeten bzw. untersagten Form fortgesetzt.

Aufgerufene Seiten können zudem auf dem Proxy-Server des Providers (zwischen)gespeichert werden. Änderungen wirken sich in diesen Fällen nicht sofort aus, sondern erst dann, wenn dort der Speicher gelöscht wurde. Hierauf hat der Anbieter der Seiten keinen Einfluss. Er muss daher die vorgenommenen Änderungen sorgfältig dokumentieren, um im Streitfall nachweisen zu können, dass er alles Erforderliche und ihm Mögliche veranlasst hat.

Zu bedenken ist ferner, dass die verschiedenen Browser ein und dieselbe Website unterschiedlich darstellen können.

Man darf gespannt sein, wie die Rechtsprechung diese technischen Probleme rechtstechnisch in den Griff zu bekommen versucht, wenn man dort erst gemerkt hat, dass es gibt sie gibt.

Die virtuellen Wegelagerer

Das Internet bietet selbstverständlich ein neues, schier unerschöpfliches Betätigungsfeld für jene, denen es weniger um die Lauterkeit im Geschäftsleben als die schnelle Mark oder bald den speedy Euro geht. Anwälte, die z.B. mit Hilfe von Suchmaschinen Verstöße gegen das Rechtsberatungsgesetz aufzuspüren versuchen und dabei durchaus fündig werden, wurden schon geortet. Das ist noch die eher klassische Variante. Damit kann man wie bisher fertig werden. Es sind eher kleine Fische im Netz, von denen sich mancher früher oder später selbst darin verfangen wird.

Wesentlich ärgerlicher sind die virtuellen Wegelagerer, die im Stile von Webspace & Co agieren. Man versucht im Internet gebräuchliche Begriffe für sich zu reservieren – im Falle von „Webspace“ und „Explorer“ konnte man sich solche beispielsweise sogar zunächst als Marke schützen – und mahnt dann deren Gebrauch im großen Stil ab. Die Gemeinde der Internetnutzer reagiert hier allerdings schnell und heftig. Der „Abmahnhai“ dürfte hier mehr natürliche Feinde haben als in den angestammten Gewässern. Neues Spiel, neues Glück, aber vielleicht doch noch die eine oder andere Überraschung. 

Zu guter Letzt …

… möchte man PRO HONORE wünschen, dass es mit der Zeit gehen kann und so Bestand haben kann. Auf diese Weise könnte es nicht nur für den ehrbaren Kaufmann eine erste Adresse bleiben, sondern Mittel und Wege finden, um auch den Usern im Internet ein Geheimtipp für coole Websites zu werden. Das Motto der nächsten Jahre könnte u.a. lauten: www.prohonore.de, die Links, bei denen man nicht gelinkt wird.

Wünschen wir also dem Jubilar , dass er auch das 100jährige Jubiläum nicht nur virtuell erlebt, sondern über so viel „virtus“ (Pfeffer i. S. des nach ihm benannten Sackes) verfügt, um es real ebenso angemessen feiern zu können wie die stolzen 75. So viel Zeit muss sein.
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